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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Verfügung des Reichs- kiolonialamts, betr. die Verwertung fiskalischen Farmlandes
in Deutsch-Südwestafrika.

Vom 28. Mai 1907.

Hiermit wird bestimmt:

§ 1. Der Gouverneur wird ermächtigt, unter Beobachtung nachstehender Vorschriften

fiskalisches Farmland zu verkaufen oder zu verpachten.

§ 2. Fiskalisches Farmland darf nur an solche Personen verkauft oder verpachtet werden,
die sich verpflichten, auf dem verkauften oder verpachteten Grundstück ihren Wohnsitz zu nehmen und

dasselbe zu bewirtschaften. Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist im Vertrage sicherzustellen.
§ 3. Das einzelne zum Verkauf oder zur Verpachtung gelangende Farmgrundstück darf

den FIlicheninhatt von 20 000 ha nicht übersteigen.

« Das Grundstück soll, sofern nicht durch die örtlichen Verhältnisse oder durch andere
wichtige Gründe etwas anderes bedingt wird, die Form eines Rechtecks haben.
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Stößt das Grundstück an einen Flußlauf, so soll die an den Flußlauf grenzende Seite

nicht mehr als die Hälfte der Längsseite betragen.
5. Niemand soll vom Fiskus mehr als insgesamt 20 000 ha Farmlandes käuflich erwerben.

§5 6. Der Verkauf oder die Verpachtung fiskalischen Farmlandes. hat in der Regel aus

freier Hand zu erfolgen. Sind für dasselbe Farmgrundstück mehrere Bewerber vorhanden, so kann

der Gouverneur eine öffentliche Versteigerung desselben anordnen.
Der Gouverneur wird ermächtigt, einem Käufer fiskalischen Farmlandes bei unver-

schuldeten unglückssälen im Wirtschaftsbetrieb einzelne Kaufgeldraten zu stunden.

8 Die nähere Regelung der Vertragsbedingungen bei Verwertung fiskalischen Farmlandes

bleibt dem Gouverneur überlassen.

Berlin, den 28. Mai 1907.

Der Staatssekretär.

Dernburg.

Verordnung des Couverneurs von Ramerun, betr. die Sperrung unruhiger oder

noch nicht verkehrsreifer Gebiete im Schutzgebiete Kamerun.
Vom 13. April 1907.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Ver-

bindung mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509)

und mit §§ 20 und 34 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend Zwangs= und Strafbefugnisse der

Verwaltungsbehörden in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee, vom 14. Juli 1905 (Reichs-

Gesetzbl. S. 717) wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Durch öffentliche Bekanntmachung des Gouverneurs können bestimmte, ihrer Lage
und ihren Grenzen nach näher bezeichnete Teile des Schutzgebietes, deren eingeborene Bevölkerung
für die unbeschränkte Aufnahme des öffentlichen Verkehrs nicht reif oder zeitweise nicht geeignet
erscheint, als gesperrtes Gebiet erklärt werden.

Die Bekanntmachung kann, wenn die öffentliche Sicherheit und Ruhe dringend gefährdet
erscheint, von der örtlichen Berwaltungsbehörde vorläufig bis zur Bestätigung durch den Gouverneur
erlassen werden.

In den gesperrten Landesteilen unterliegt der Verkehr einer Beschränkung nach Maßgabe
folgender Vorschriften:

§ 2. Nichteingeborenen und Angehörigen anderer als derin dem gesperrten Gebiet ansässigen

farbigen Stämmec ist der Aufenthalt in dem als gesperrt erklärten Gebiete nur nach persönlicher Ein-

holung einer schriftlichen Erlanbnis der für diesen Landesteil zuständigen Verwaltungsbehörde gestattet.
Hat die Verwaltungsbehörde ihren Sitz innerhalb der Grenzen des gesperrten Gebietes, so

ist der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis vor dem Betreten der Landschaft auf schriftlichem Wege

anzubringen, es sei denn, daß die Benutzung eines öffentlichen Weges zum Sitze der Verwaltungs-
behörde in der Bekanntmachung (§ 1) freigegeben ist.

5 3. Diejenigen Nichteingeborenen und Angehörigen anderer als der in dem gesperrten

Gebiet ansässigen farbigen Stämme, welche sich bei Erlaß der Bekanntmachung (§8 1) in dem ge-

sperrten Gebiete aufhalten, haben die Erlaubnis (§F 2) unverzüglich einzuholen, widrigenfalls die
örtliche Verwaltungsbehörde ihre sofortige Entfernung aus dem gesperrten Gebiete zu verfügen
befugt ist.

Die örtliche Verwaltungsbehörde kann bei Weißen auf Antrag von einer persönlichen Ein-

holung der Erlaubnis absehen.
5*s 4. Bei Stellung des Antrages auf Erteilung der Erlaubnis (§§ 2, 3) sind seitens eines

jeden Ncchteingeborenen schriftlich oder zu Protokoll folgende Angaben zu machen:
. Name, Stand oder Beruf, Staatsangehörigkeit, Alter und Wohnsitz;
 Dauer des bisherigen Aufenthalts in Afrika und im Schutzgebiet Kamerun, hinsichtlich

des letzteren getrennt nach den Bezirken, in welchen der Aufenthalt stattgefunden hat;
3. Zweck und gewünschte Dauer des Aufenthalts in dem gesperrten Gebiet;

4. Anzahl und Herkunft der zur Dienstleistung verpflichteten Eingeborenen, getrennt nach
Trägern oder Tierwärtern, Arbeitern persönlicher Dienerschaft und Schutzmannschaften
einerseits sowie Handlungsgehilfen andererseits;
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Anzahl und Art der mitgeführten Feuerwaffen sowie Art und Menge des Schießbedarfs

getrennt nach ihrer Bestimmung zum Gebrauche durch Nichteingeborene oder durch
Eingeborene;

6. Art und Menge mitgeführter Handelswaren;

7. Etwaige weitere von der örtlichen Verwaltungsbehörde verlangte Angaben.

Die Verwaltungsbehörde kann verlangen, daß ihr die Richtigkeit der Angaben, insbesondere
auch hinsichtlich der persönlichen Verhältnisse jedes Nichteingeborenen, glaubhaft gemacht wird.

8 5. Farbige können den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nur persönlich zu Protokoll

Sie haben hierbei die im § 4 unter Ziffer 1, 3 bis 7 bezeichneten Angaben zu machen.

§ 4 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung.
§ 6. Die Erteilung der Erlaubnis (§§ 2, 3) kann an die Bedingung der Einhaltung

gewisser Verkehrswege, der Beschränkung des Aufenthalts auf bestimmte Ortlichkeiten und der Erfüllung
besonderer Auflagen hinsichtlich des Verkehrs mit den eingeborenen Stämmen und ihren angestammten
Oberen geknüpft werden. -

’7·Vol-Antri«einer-Reiseindemgesperrtetthbietehatfichderllntcrnehmerder
Reise und, wenn dieser in dem Dienst eines Dritten steht, neben ihm der Dienstberechtigte unbeschadet

der Vorschriften des § 6 vor der örtlichen Verwaltungsbehörde dem Landesfiskus gegenüber ver-

tragsmäßig zur Tragung jedes von den eingeborenen Reiseteilnehmern in der Landschaft vorsätzlich

oder fahrlässig verursachten Schadens zu verpflichten.
8 Für die Erfüllung der auf Grund von §6 festgelegten Bedingungen sowie für die

Erfüllung der gemäß § 7 eingegangenen Verpflichtungen ist bei einer Behörde des Schutzgebiets eine
Sicherheit von fünfhundert Mark mit der Maßgabe zu bestellen,

1. daß diese Sicherheit, wenn die Nichterfüllung einer Bedingung (§ 6) amtlich festgestellt
wird, ohne weiteres an den Landesfiskus verfällt,

2. daß diese Sicherheit ohne weiteres in der erforderlichen Höhe zugunsten der Ge-

schädigten verfällt, sobald der Gouverneur eine Schadensersatzpflicht gemäß § 7 für
vorliegend erachtet,

3. daß die Rückzahlung der nicht in Anspruch genommenen Sicherheit frühestens nach drei
Monaten seit dem Verlassen der gesperrten Landschaft verlangt werden kann.

Verfällt die Sicherheit auf Grund einer Schadensersatzpflicht gemäß § 7, so wird hierdurch
die Pflicht zum Ersatze eines die geleistete Sicherheit übersteigenden Schadens nicht berührt.

§ 9. Die Erteilung der Erlaubnis erfolgt widerruflich und außer dem Falle der festen

Niederlassung nur auf bestimmte Zeit. Ihre Geltungsdauer kann auf den vor ihrem Ablauf gestellten

Antrag auf bestimmte Zeit verlängert werden.
§ 10. Die Erlaubnis ist zu versagen und die erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn dies

nach freiem Ermessen behufs Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ruhe in dem gesperrten
Gebiete erforderlich erscheint.

§5 11. Durch die Erlaubnis (§8 2, 3) wird eine obrigkeitliche Gewährleistung für die
Sicherheit der in dem gesperrten Gebiete sich aufhaltenden Personen und ihres Eigentums nicht
begründet.

6 §5 12. Die Vorschriften der §§ 2 bis 10 finden keine Anwendung auf Beamte, Militär-

personen und farbige Angehörige der Schutz- und Polizeitruppe bei der Verrichtung ihres Dienstes.
8 13. Die in den 88 17, 19 der Kaiserlichen Verordnung, betr. Zwangs= und Straf-

befugnisse derVerwaltungsbehörden in denSchutzgebieten Mrikas und der Südsce, vom 14. Juli 1905
(Reichs-Gesetzbl. S. 717) vorgesehenen zweiwöchigen Fristen für die Beschwerde an den Gouverneur
und für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand werden für die Zwecke dieser Ver-
ordnung auf drei Monate verlängert. Den Vorschriften der bezeichneten Kaiserlichen Verordnung
sind in den Grenzen der gegenwärtigen Verordnung die Eingeborenen gleich den Nichteingeborenen
unterworfen. · , *

§&amp;# 14. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 2, 3 werden gegenüber Nicht-

eingeborenen mit Geldstrafe bis 500 Mark (fünfhundert Marfh), an deren Stelle im Nichtbeitreibungs-
falle Haft tritt, im Wiederholungsfalle mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark (dreitausend Mark) allein
oder in Verbindung mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

Nichteingeborene, die im Wiederholungsfalle mit Freiheitsstrafe bestraft worden sind, haben
außerdem die polizeiliche Beschränkung ihres Aufenthalts oder die Ausweisung aus dem Schutzgebiet

zu gewärtigen.

Oi

erklären.
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§ 15. Nichteingeborene, die den Vorschriften dieser Verordnung zuwider einer amtlichen
Aufforderung, sich mit den ihnen zur Dienstleistung verpflichteten Eingeborenen aus dem gesperrten
Gebiet zu entfernen, binnen der in der Aufforderung gesetzten Frist nicht Folge leisten, haben ihre
und der Eingeborenen zwangsweise Entfernung zu gewärtigen und werden mit Gefängnis nicht unter
einem Monat sowie mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark bestraft.

Nichteingeborene, die einem zuständigen Beamten oder einer zuständigen Behörde

die in dieser Verordnung oder zu deren Ausführung vorgeschriebenen Angaben verweigern oder in

Angelegenheiten, auf welche sich diese Verordnung bezieht, wissentlich unrichtige Angaben machen,
werden mit Geldstrafe bis zu 100 Mark (hundert Mark) oder mit Haft bestraft, sofern nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen auf eine härtere Strafe zu erkennen ist.

§5 17. Eingeborene, die dieser Verordnung oder den im Anschluß an sie erlassenen be-

hördlichen Anordnungen zuwiderhandeln, werden nach Maßgabe der Verfügung des Reichskanzlers
vom 22. April 1896 (Kol. Bl. S. 241) bestraft. Die entgegen den Vorschriften dieser Verordnung

bei ihnen vorgefundenen Feuerwaffen und der Schießbedarf können eingezogen werden.

Auch kann schon bei der ersten Zuwiderhandlung die Ausweisung verfügt werden (§ 14
Absatz 2

§ 18. Vorstehende Verordnung tritt sofort in Kraft.

Buea, den 13. April 1907.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung: Gleim.

Verordnung des Gouverneurs von Ramerun, betr. die Barlöhnung Farbiger.

Vom 17. April 1907.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Ver-
bindung mit §5 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509)

wird verordnet, was folgt:

§5 1. Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, die Löhne der Farbigen, die zu ihm in einem

Dienst= oder Arbeitsvertragsverhältnis stehen (Arbeiter, Diener, Träger uUsw.), in barem Gelde aus-
zuzahlen. Der Arbeitgeber kann vereinbaren, daß diese Farbigen freien Unterhalt bekommen; er darf
ihnen aber keine Waren unter Anrechnung auf die Lohnzahlung kreditieren.

§5 2. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende Bestimmung werden an Nichteingeborenen

mit Geldstrase bis zu 150 Mark, im Wiederholungsfalle bis zu 1000 Mark, im Nichtbeitreibungsfalle

mit Haft oder Gefängnis nach Maßgabe der Bestimmungen des Strasgesetzbuches, an Eingeborenen

nach den Bestimmungen der Reichskansler- Verfügung vom 22. Aprit 1896 (Kol. Bl. S. 241) bestraft.
§ 3. Diese Verordnung tritt in den Bezirken Kribi, Lolodorf, Ebolova, Lomie, Bertna

und Jaunde am 1. April 1908, in den übrigen Bezirken am 1. Juli 1907 in Kraft.

Buca, den 17. April 1907.

Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur.

Gleim.

Baupolizeiverordnung des Couverneurs von Togo.
Vom 8. Mai 1907.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900 S. 813) in Verbindung
mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509) wird

folgendes verordnet:
.In den vom Gouverneur durch öffentliche Bekanntmachung zu bezeichnenden Ort-

schaften oder Teilen derselben unterliegt die Bautätigkeit den in den nachfolgenden Paragraphen ent-

haltenen Beschränkungen.
. Wer beabsichtigt, einen Neubau zu errichten oder einen Umbau auszuführen, hat

hierzu vor Beginn der diesem Zweck dienenden Arbeiten die schriftliche Genehmigung der örtlichen

Verwaltungsbehörde einzuholen. Dieser sind auf Erfordern noch Skizzen oder Pläne der beabsichtigten
Anlagen vorzulegen.
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Der Einholung der nach Abs. 1 erforderlichen Genehmigung bedarf es nicht für Bauten, welche

für Rechnung des Reichs oder des Schutzgebiets ausgeführt werden.
r 3. Die örtliche Verwaltungsbehörde ist berechtigt, der Anlage aus bau-, feuer= oder

gesundheitspolizeilichen Gründen oder mit Rücksicht auf die Innehaltung der Straßenzüge und den
weiteren Ausbau des Straßennetzes die Genehmigung zu versagen oder sie an die Beobachtung der

notwendigen Abänderungen zu knüpfen.
4. Der örtlichen Verwaltungsbehörde bleibt es überlassen, die Genehmigung zur Aus-

führung der Anlage nur für eine bestimmte Frist zu erteilen, welche auf Antrag aus besonderen
Gründen verlängert werden kann.

§ 5. Von der Fertigstellung der Anlage ist innerhalb eines Monats der örtlichen Ver-

waltungsbehörde Anzeige zu machen.
§ 6. Gras= oder Strohhäuser und sonstige bauliche Anlagen mit Wänden oder Dächern

aus Gras, Stroh oder ähnlichem feuergefährlichen Material dürfen nicht errichtet und Reparaturen
an den bestehenden derartigen Baulichkeiten ohne Genehmigung der örtlichen Verwaltungsbehörde

nicht vorgenommen werden.
Die örtliche Verwaltungsbehörde ist berechtigt, Ortschaftsteile durch öffentliche Bekanntmachung

zu bezeichnen, auf welche vorstehende Bestimmungen nicht Anwendung finden.
§* 7. Die örtliche Verwaltungsbehörde ist befugt, die Besitzer unfertig liegen gebliebener

oder verwahrloster Häuser zum Ausbau oder Niederreißen ihrer Häuser unter Bestimmung einer an-

gemessenen Frist anzuhalten.
8 Die Errichtung von Zäunen aus Gras oder Stroh und die Reparatur derartiger

noch bestehender Zäune ist verboten, desgleichen das Anbringen von Hecken aus Kaktus oder

Euphorbien. Bestehende derartige Hecken sind zu beseitigen.
« Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden an Nicht-

eingeborenen, soweit nicht Bestimmungen des Reichs-Strafgesetzbuchs Platz greifen, mit Geldstrafe bis
zu 150 Mk., an deren Stelle im Nichtbeitreibungsfalle entsprechende Haftstrafe tritt, an Eingeborenen

unter analoger Anwendung des vorstehenden Strafrahmens nach Maßgabe der Verfügung des Reichs-

kanzlers vom 22. April 1896 (Kol. Bl. S. 241) bestraft.
 10. Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. Gleichzeitig tritt die

Verordnung, betreffend die Gründung neuer Niederlassungen, die Errichtung von Neubauten und die

Ausführung von Umbauten in Küstenplätzen des Togogebietes, vom 10. August 1899, außer Kraft.

Lome, den 8. Mai 1907.

Der Gouverneur.

Graf Zech.

Bekanntmachung des Gouverneurs von Togo, betr. die Durchführung der

Baupolizelverordnung.
Vom 8. Mai 1907.

Die Baupolizeiverordnung vom heutigen Tage erhält von heute ab für folgende Ortschafts-

teile Geltung:

1. Für den inneren Bezirk der Stadt Lome mit Ausnahme des Soldatenlagers.

Dieser Bezirk wird begrenzt im Süden von der See, im Westen, Norden und Osten von

dem Umkreis, welcher durch folgendePunkte bezeichnet ist: Treffpunkt des vom Gouverneurhaus nach
Süden führenden Weges mit dem Kaiser-Staden, Gouverneurhaus, Isolierbaracke, Schnittpunkt der
Südgrenze der Küasplantage mit der Amntivestraße. Friedhof, Treffpunkt des vom Friedhof nach
Süden führenden Weges mit der Strandstraße.

2. Für folgende Stadtteile von Anecho: Kodji, Aplayiho, Agbodji, Manya, Sosime, Fante-
kome, Legbann, Flamani, Bokotikponn, Ela, Djamadji und Kpota.

Lome, den 8. Mai 1907.
Der Gouverneur.

Graf Zech.
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Verordnung des Couverneurs von Deutsch-Neuguinea, betr. den Einkauf von

Kohosnüssen.
Vom 11. April 1907.

Auf Grund des §&amp; 15 des Schutzgebietsgesetzes vom 10. September 1900 (Kol. Bl. 1900,

S. 699) und der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. 1903, S. 509)

wird folgendes bestimmt:

Im Anschluß an die Verordnung vom 16. März 1906, betreffend den Einkauf von Kokos-

nüssen (Kol. Bl. 1906, S. 390), wird die Verordnung, betreffend das Verbot des Einkaufs von

Kokosnüssen, vom 18. Oktober 1900 (Kol. Bl. 1901, S. 709) auch für das Gebiet der Admirali-

tätsinseln außer Kraft gesetzt.

Herbertshöhe, den 11. April 1907.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Hahl.

Die Verwaltung des Bezirks Fontemdorf (Kamerun) ist nach Dschang verlegt worden.
Der neuen Station unterstehen die Posten: Tinto, Mbo und Bare.

Dersonalien.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem ehemaligen
Stationsleiter beim Gouvernement von Kamerun, Oberleutnant Oskar Schmidt, den Königlichen

Kronen-Orden vierter Klasse zu verleihen.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem vortragenden Rat in der

bisherigen Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amts, Geheimen Oberbaurat Wiskow, anläßlich
seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand den Roten Adler-Orden 3. Klasse mit der Schleife
zu verleihen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, der Frau
Veterinärrat Gertrud Rickmann geborenen Hennecke die Rote Kreuz-Medaille 3. Klasse zu verleihen.

Kaiserliche Schutztruppen.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.

A. K. O. vom 15. Juni 1907.

v. Trzaska, Oberleutnant, am 30. Juni aus der Schutztruppe ausgeschieden und mit dem 1. Juli

d. Is. im Infanterie-Regiment Freiherr von Sparr (3. Westfälischen) Nr. 16 angestellt.
Radloff, Oberarzt, scheidet am 4. Juli aus der Schutztruppe aus und wird mit dem 5. Juli d. Js.

beim Infanterie-Regiment von Wittich (3. Kurhessischen) Nr. 83 angestellt.

Nigmann, Hauptmann und Kompagniechef, Antrag um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere

 2 Jahre genehmigt.
Dr. Fülleborn, Stabsarzt, von dem Kommando zur Dienstleistung beim Auswärtigen Amt ent-

hoben und zugleich bis auf weiteres zur Dienstleistung beim Reichs-Kolonialamt komman-

diert; Antrag um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere 2 Jahre genehmigt.

Es werden befördert:

Hösemann, Stabsarzt, zum überzähligen Oberstabsarzt,
Dr. Kudicke, Oberarzt, zum Stabsarzt, dieser mit Patent vom 18. Mai 1907, und

Dr. Fabry, Assistenzarzt, zum Oberarzt.
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Verfügung des Reichs-Kolonialamts (Kommando der Schutztruppen) vom 14. Juni 1907.

Klinkert, überzähliger Zahlmeister, die mit dem 22. Juni d. Is. abgelaufene Dienstverpflichtung

auf weitere 2 Jahre verlängert.

Verfügung des Reichs-Kolonialamts (Kommando der Schutztruppen) vom 15. Juni 1907.

Fritsch, Zahlmeister, die mit dem 25. Juni 1906 abgelaufene Dienstverpflichtung nachträglich auf
weitere 2 Jahre verlängert.

Schutztruppe für Südwestafrika.

A. K. O. vom 15. Juni 1907.

Am 30. Juni aus der Schutztruppe ausgeschieden und mit dem 1. Juli d. Is. im Heere angestellt:

Sieberg, überzähliger Major, als aggregiert beim Infanterie-Regiment Prinz Carl (4. Groß=
herzoglich Hessischen) Nr. 118, derselbe bezieht sein Gehalt vom 1. August d. Is. ab für
Rechuung des Kapitels 21, Titel 3, des Militär-Etats:

die Oberleutnants:

Döring im Feldvermessungstrupp, unter Beförderung zum Hauptmann mit Patent vom 15. Juni

d. Is., als Kompagniechef im Infanterie-Regiment Herzog Friedrich Wilhelm von Braun-
« schweig (Ostfriesischen) Nr. 78,

Stach, Führer der II. Scheinwerfer-Abteilung, unter Beförderung zum Hauptmann, vorläufig ohne
Patent mit einem Dienstalter vom 29. Mai 1906, als Kompagniechef im Niederschlesischen

Pionier-Bataillon Nr. 5,

Beckherrn im Infanterie-Regiment von Boyen (5. Ostpreußischen) Nr. 41,
Lindemann, Adjutant des Etappenkommandos, im Pionier-Bataillon von Rauch (Branden-

burgischen) Nr. 3,
Graf v. Bredow im 1. Garde-Ulanen-Regiment und

Haupt im 3. Lothringischen Infanterie-Regiment Nr. 135;

die Leutnants:

Marschalck v. Bachtenbrock im 3: Lothringischen Infanterie-Regiment Nr. 135,

Haniel im 2. Großherzoglich Hessischen Feldartillerie-Regiment Nr. 61,
Zinken im Rheinischen Fußartillerie-Regiment Nr. 8, dieser wird gleichzeitig auf ein Jahr zur

Dienstleistung beim Trierschen Feldartillerie-Regiment Nr. 44 kommandiert,
Dippe-Bethmar in der Feldsignal-Abteilung, im Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 2,
v. Hauenschild in der IV. (Fuhrpark-) Kolonnen-Abteilung, im Feldartillerie-Regiment von Scharn-

port 61. Sansverschen) por. 10, deeler u gleichzeitig aus ei Jahr zur Dienstleistungeim 2. Großherzoglich Mecklenburgischen Dragoner-Regiment Nr. ommandiert,

v. Düring im Oldenburgischen Dragoner-Regiment Nr. 19,

Kleemann in der III. (Proviant= Kol Abteilung, im Mansfelder Feldartillerie-Regiment Nr. 75,
Creutzburg im 1. Ostpreußischen Feldartillerie-Regiment Nr. 16 und

Lehmann im Feldartillerie-Regiment von Holtzendorff (1. Rheinischen) Nr. 8,

Enk, Feuerwerksleutnant, beim Artilleriedepot in Wesel;

die Stabsärzte:

Dr. Ablenstiel als Italllonser Csplllthemsaille fanterie-Regiments Herzog FriedrichWilhelm von . -

Dr. Sremig bei der Unteroffizierschule in Jülich, -

Dr. Eichholz, Oberarzt beim Erenadier Regimem König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommerschen)
Nr. 2, mit Patent vom 15. März 1905, und

Hahlweg, Assistenzarzt, beim 1. Garde-Regiment zu Fuß.

Ferner:

Am 30. Juni d. Is. aus der Schutztruppe ausgeschieden:

Dr. Brüggemann, Oberarzt, behufs übertritts zu den aktiven Sanitätsoffizieren der Marine,

Raila, Hauptmann und Kolonnensührer in der I. (Fuhrpark-) Kolonnen-Abteilung, behufs Uübertritts
in Königlich Bayerische Militärdienste;
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die Oberleutnants:

Häublein in der 5. Etappenkompagnie und

Sertorius behufs Rücktritts in Königlich Bayerische Militärdienste;

die Leutnants:

Fahnert im Eisenbahn-Bataillon,
Hähle und v. Portatius sowie

Dr. Krönig, Stabsarzt, behufs Rücktritts in Königlich Sächsische Militärdienste.

Es werden befördert:

v. Heydebreck, Hauptmann und Batteriechef in der I. Feldartillerie-Abteilung, zum überzähligen
Major;

die Leutnants:

Heinrich im Eisenbahn-Bataillon,
Hosemann und Keil — zu Oberleutnants,

Dr. Eggel, Stabsarzt, zum überzähligen Oberstabsarzt und
Dr. Schmidt, Assistenzarzt, zum Oberarzt.

Nachurlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit nach Deutschland bewilligt:

Steinhausen, Hauptmann, im Anschluß an den ihm vom Reichs-Kolonialamt (Kommando der

Schutztruppen) bis zum 30. Juni d. Is. gewährten neunmonatigen Urlaub ein viermonatiger
Nachurlaub, und

Gaede, Leutnant, im Anschluß an den ihm vom Reichs-Kolonialamt (Kommando der Schutztruppen)

bis zum 19. Juni d. Is. gewährten neunmonatigen Urlaub ein dreimonatiger Nachurlaub.

Der Abschied mit der gesetzlichen Pension bewilligt:

Friedrichs, Oberleutnant, Mitglied des Bekleidungs= und Ausrüstungsdepots der Schutztruppe, unter
Verleihung des Charakters als Hauptmann und Erteilung der Erlaubnis zum Tragen seiner
bisherigen Uniform, und

Braun, Leutnant, unter Erteilung der Erlaubnis zum Tragen seiner bisherigen Uniform.

A. K. O. vom 23. Juni 1907.

Es werden befördert:

die Oberleutnants:

Freiherr v. Gaisberg-Helfenberg im 2. Feldregiment,
Bischoff und v. Wittenburg, — zu überzähligen Hauptleuten;

die Leutnants:

Trainer und v. Billerbeck, — zu Oberleutnants.

Ein vordatiertes Patent ihres Dienstgrades erhalten:

die Hauptleute:
Siebert, vom 7. März 1898.

v. Rappard, Kompagniechef in der I. Etappenkompagnie, vom 16. Juni 1898,

Bender, Kolonnenführer in der III. (Proviant-) Kolonnen-Abteilung, vom 19. März 1899 und

Hälbig, beim Etappenkommando, vom 19. Oktober 1905;

die Oberleutnants:

a. Lengerke, im Feldvermessungstrupp, vom 17. Februar 1901,

Holtz, in der I. (Fuhrpark-) Kolonnen-Abteilung, vom 15. September 1902,

Müller vom 21. Juli 1904,

Degenkolb vom 16. September 1904 und

Strödel vom 18. Mai 1905 sowie

Heinsius, Leutnant im Eisenbahn-Bataillon, vom 18. August 1898.
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Verfügung des Reichs-Kolonialamts (Kommando der Schutztruppen) vom 7. Juni 1907.

Lindbeck, Garnison-Verwaltungsaspirant, mit einem Dienstalter vom 1. Juli 1907 zum Kasernen-

inspektor ernannt.

Verfügung des Reichs-Kolonialamts (Kommando der Schutztruppen) vom 14. Juni 1907.

Dr. Bothe, Feldintendanturrat, mit dem 14. Juni d. Is., behufs Rücktritts in den Königlich

Sächsischen Militärverwaltungsdienst, aus der Schutztruppe ausgeschieden.

Schutztruppe für Kamerunn.

A. K. O. vom 15. Juni 1907.

Scheunemann und Stieber, Hauptleute und Kompagniechefs,
Strümpell, Oberleutnant,
Zipse, Leutnant und
Freyer, Oberarzt, — Anträge um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere zwei Jahre genehmigt.

Dominik, Hauptmannà la suite der Schutztruppe, kommandiert zur Dienstleistung beim Auswärtigen
Amt, ein Patent seines Dienstgrades vom 19. Februar 1902 erhalten.

v. der Marwitz, Leutnant, zum Oberlentnant befördert.

Kund, Leutnant, der Abschied bewilligt.

Am 5. Juli scheiden aus dem Heere aus und werden mit dem 6. Juli d. Is. in der Schutztruppe

angestellt:
die Leutnants:

v. Rheinbaben im 2. Garde-Ulanen-Regiment und

Reuter im Jufanterie-Regiment von der Goltz (7. Pommerschen) Nr. 54.

A. K. O. vom 23. Juni 1907.

Am 5. Juli scheiden aus dem Heere aus und werden mit dem 6. Juli d. Is. in der Schutztruppe

angestellt:

die Assistenzärzte:

Range, beim Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm I. (2. Ostpreußischen) Nr. 3 und
Stechele, beim 4. Lothringischen Feldartillerie-Regiment Nr. 70.

Ferner:

Nach erfolgtem Ausscheiden aus dem Königlich Bayerischen Heere:

Wegelin, Königlich Bayerischer Oberleutnant im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, als Ober-
leutnant mit Patent vom 28. Oktober 1905;

nach erfolgtem Ausscheiden aus der Königlich Sächsischen Armee:

Lessel, Königlich Sächsischer Leutnant im 4. Feldartillerie-Regiment Nr. 48, als Leutnant mit
Patent vom 22. August 1902;

nach erfolgtem Ausscheiden aus dem XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps:

ickwolff Königlich Württembergischer Leutnant im Jufanterie-Regiment König Wilhelm I.
8 (6. Württembergischen) Nr. 124, bis zum 5. Juli d. Is. nach Preußen behufsDienstkeihung

beim Telegraphen-Bataillon Nr. 1 kommandiert, als Leutnant mit Patent vom 18. August

1900 z.

Verfügung des Reichs-Kolonialamts (Kommando der Schutztruppen) vom 13. Juni 1907.

Ammon, Zahlmeister, die mit dem 5. Juli d. Is. ablaufende Dienstverpflichtung auf weitere zwei

Jahre verlängert.

A. K. O. vom 11. Juni 1907.

Seine Majestät der Kaiser haben Allergnädigst geruht, dem Sergeanten Glatzel in der
Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika die Rettungsmedaille am Bande zu verleihen.

Ferner: dem Askari Abdel Cher Achmed in derselben Schutztruppe die Kronen-Orden-

Medaille.
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Verlustliste Ur. 87 der Kaiserlichen Schutztruppe für Südwestafrika.

An Krankheiten gestorben:

Im Lazarett Aminnis:

Reiter Wilhelm Franz, früher im Grenadier-Regiment Graf Kleist von Nollendorf (Westpreußischen)
Nr. 6, am 13. Juni infolge Herzschwäche nach Malaria und Typhus.

Verunglückt:

Reiter Kamill Schneider, früher Eskadron Jäger zu Pferde Nr. 14, am 12. Juni 1907 in der

Krankensammelstelle Aus infolge Schußverletzung durch Fahrlässigkeit
verstorben.

eines Kameraden

 I EGGAGGGEGGG) Nnichtamtlicher Teil EGGGGOGOGG

Dersonal-Nachrichten.

Deutsch -Ostafrika.

Der Gärtner Heinr. Brönnle hat am 8. Juni

und der Polizeimeister Friedrich Schmieder
am 19. Juni, der Tierarzt Dr. Sommerfeld,

die kommiss. Gouvernementssekretäre Heß und

Scharlau sowie der Forstaufseher Felix Jahn
haben am 24. Juni 1907 die Ausreise nach

Deutsch-Ostafrika angetreten.

Die Wiederausreise nach Ostafrika haben am

24. Juni 1907 angetreten: Hauptzollamtsvorstand
Maier und Steuermann Haasenritter.

Der Kolonialeleve Friedrich Weidner wird

am 15. Juli d. Is. die Ausreise nach Deutsch-
Ostafrika antreten.

Mit Heimatsurlaub sind eingetroffen:

Am 26. Mai 1907 in Neapel: Feldwebel

Münzner;

am 11. Juni 1907 in Genna: Stabsarzt Dr. Lott,

die Unterzahlmeister Wagner und Hüttig,
die Feldwebel Hoenicke und Winkler, die

Sergeanten Lutat, Haugg und Holzhausen,
Unteroffizier Dornseiff und Sanitätsunter-

offizier Lauer;
am 23. Juni 1907 in Neapel: die Unteroffiziere

Kröger und Koch und Sanitätssergeant

Steinberg.

Die Wiederausreise hat am 24. Juni 1907 von

Neapel aus angetreten: Oberarzt Dr. Neubert.

Ramerun.

Der Hauptmann à la suite der Schutztruppe

für Kamerun Freiherr v. Stein ist mit Heimats-

urlaub hier eingetroffen.

Der kommiss. Sekretär Mülling und der Ver-

messungsgehilfe Ackermann haben am 24. Juni

1907 die Ausreise nach Kamerun angetreten.

Der Vermessungstechniker Köster, der kommiss.
Sekretär Hörth und der Arbeiterkommissar
Adams werden am 9. Juli 1987 die Ausreise

nach Kamernn antreten.

Logo.

Aus Togo ist mit Heimatsurlaub eingetroffen:
Bausekretär Schellens.

Deutsch-Südwestafrika.

Die Ausreise nach Deutsch-Südwestafrika
haben angetreten: Am 29. Mai d. Is. Maschinen-

techniker Josef Weis und am 11. Juni d. Is.

Regierungs-Bureaudiätar Krafft.

Streckenwärter Küster ist am 20. Februar in

Südwestafrika wiedereingetroffen.

Aus Südwestafrika sind mit Heimatsurlaub in
Hamburg eingetroffen: Am 23. Mai: Kranken-

wärter Lehmphul, Polizeisergeant Leß und
Depotverwalter Krüger; am 14. Juni: Strecken-

wärter König, Zollassistent 2. Kl. Kübart und

die Gonvernementssekretäre Frantz u. Habeney.

Mit Heimatsurlaub sind infolge Verwundung
oder Erkrankung eingetroffen:

Am 11. Juni 1907 in Genna: Hauptmann
Stark;

am 12. Juni 1907 in Cuxhaven: die Hauptleute

Meydam, Schulz und Gräff, die Ober-
leutnants Degenkolb und Sixt v. Armin,

die Leutnants Kaufmann (Lukas) und
v. Hundelshausen, Feuerwerks-Oberleutnant
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